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Der neue Schweizerische Republikaner. v'.

Mittwoch, den 2 September 1801.. Sechstes Quartal. Den is Fructidor I-

Cantonal-Organisations entwürfe
so wie dieselben von den Cantonstagsat-
zungen angenommen und der Regierung
eingesandt worden.

(In vollständigem Auszüge.)

IV.
Canton Glarus«

(Angenommen von ver Cantonstagsatzung in Glarus,
am 2oten August -3or.)

Ist gedrukt unlcc folgendem Titel: Verfassung für
den Canton Glarus. Wie solche der
helvetischen Tagsatzung ans den 7.

Her d stm. 1 Z 0 l vorgelegt werden so ll.
Gedrukt zu Glarus i8o>. 8. S. 2z.

E i nth e ilu ng. Glarus ist der Hauytort. Der
Canton ist in folgende Distrikte getheilt: 1. Distrikt

Glarus, begreift den untern Theil des alten Scan-
des Glarus bis Mitkod» cxelusiv. Bevölkerung'12,184
Seelen. 2. Distrikt Schwanden, faßt in sich das

große und klewe Thal bis und nebst Mitlody. Be-
völkcrung ?9>; Seelen. Distrikt Sargans,
enthält das alle Sarganser Land, mit Ausschluß von

Wartau, hingegen mit Anschluß der vorhin zum Vaster

gehörigen Seegcmeinde» Quarter, Murg und Quin-
ten. Bevölk. 95)0 Seelen 4. Distr. W e r d e n v e rg,
erstrekl Zch vom Schollderg an, durch das Wartaui-
sche, die Landschaft Werdenberg, die Herrschaft Sax
und Forstet »ebst Gams und die Gcuteinde» Lieuz und

Reuty bis zum Hirschenjp.ung. Bevölkerung io,ioz.
Seelen. Distr. Uzn a cd, aus der alten Landschaft

Gast-r, Uznach, Rapperschweil und dem Hof Reu-

chmburg zusammengesezt. Bevölkerung i;.6zâ Seelen.

W ä h l b a rk e i l s b e d i n g e. Zu GemeiudS-

bcamlungen sind alle Gemeindsbürgcr wählbar, die

das zoste Jahr erreicht und dabey ein Eigenthum oder

unabhängigen Berns haben. Zu D-striktsbeamtunzen
alle Distriktsbürger die das 24ste Jahr errât und
wenigstens ; Fr. jährlich Abgabe bezahlt haben. Zu
Cantonsämtern werden 28 Jahre und 6 Fr. Abgabe
erfodert. Zu Natwnalämkern ;o Jahre und r8 Fr.
Anerkannte Verdienste um das Vaterland Talente und

Rcchtschafftuheit übersteigen jedoch Jahre uud Abgaben
immer an Werth, und sollen an obige Wahlfähig-
keilsbedinge nicht gebunden seyn.

W a hla r t. Den 1. May wählen die Kemeinds,
Versammlungen auf 100 Activbürger einen Wahlmann.
Den lo. May versammeln sich die Wayimänner im
Distriktshauptort und wählen auf 206V Seelen einen

Deputirten in die Cantonskagsatzang. Den 20. Man
versammelt sich diese am Canwnshauptort und schreitet

zu Ernennung an die erledigten Stellen in die Na«
t-onal- Tagsatzung, in den Cantonsrath und in den

kleinen Rath. — Die Tagsatzung entscheidet über Ent,
lassungsbegehren über Zweifel wegen Unrichtigkeit der

Vollmachten oder Wahlen, und über Ausnahmen von
den Wahlfähigkeitsbedmgnisseu.

G e m ein v r ä t h e. Sie bestehen ans z bis 7

Gliedern, die jährlich zum dritten Theil austrete», sind

alsdann wieder wählbar, werden von den Gemeinden

gewählt und entschädigt. — Der Erstgewählte ist.
der Vorsitzer. Die Verrichtungen des Gemeindraths
sind: Aufstellung der Polizeybürgerwgche, B stellung

der Nachtwächter, Aufsicht über die Strasse»/ Vcr-
kauf uud Güte der Lebensmittel, Gewicht und Maaß,
Handwerke und Gewerbe, Wirths - und Schenkhäuser,

Jahr, und Wochenmärkte, Feueranstalten, anstekende

Krankheiten und Viehseuchen Bettelgcsind, Arme» und
Schulwesen u. dgl. Er besorgt die Zuchtpolizey der

Gemeinde, in so weil sie niedere Frevel betrift. Fer»
ner die vormundschastliche Polizei), die Verwaltung
der Gemeindgüter, endlich was ihm von der Central
und Cantonakegierung aufgetragen wird.



Distriktsstatthalter. Sie werden vomklei.

nen Rath ernannt unt> entlassen, erhalten zo Louisdors

Besoldung, und haben die Aufträge der Central- und

Cantonsregicnmg zu erfüllen und die Gesetze und Ver-
vrdnungen zu vollziehen, x

Ca nto n s r ath. Er besteht auS i; Mitglieder n

nämlich: einem Präsidenten mit einer jährlichen Be-
soldung von So Louisdors, einem Vicepräsident und

2 Ausschüssen, jeder mit zo Louid. Besoldung; die

übrigen Glieder haben z Fr. Eitzungsgcldcr und 5 btz.

für die Stunde Hin - und Herreise. Der Ausschuß ist

permanent, wird nach .jeder Vertagung abgeändert,

besorgt die laufenden minder wichtigen Geschäfte, und

ruft für wichtigere den gesamten Rath zusammen,
dem er für seine Amtsführung Rechenschaft giebt. Der
Rath wird jährlich zum dritten Theil erneuert; die

Austretcnden können wieder gewählt werden; Bluts-
verwandte bis zum drillen Grad können nicht neben

einander sitzen.

Der Cantonsrath nimt die vom Senat vorgeschla.

gencn Gesetze an oder verwirft sie; er berathet die

Streitigkeiten mit andern Cantonen, und die Zusam.

wenden,ffung der Nat. Tagsatzung; er verordnet die

Erhedungsart der allgemeinen Stcurcn und jene der

von ihm bestimmten, für die Verwaltung des Cantons

erforderlichen, er bewilligt dem kleinen Rath die er-

foderlichen Gelder; er nimt von dem lezteren die Rech-

nungen ab, und kann seine Glieder wegen Untreue

sitspendiren; er prüft und bewilligt die Anzahl und Be-

soldung der vom kleinen Rath anzustellenden Vcrwal-

ter und Beamte» ; er kann dieselben auf den Bericht
des kleinen Raths zurükruffen; Er ratificirl die Ge-

meindsänlagen; Er ist die lezte Instanz für die Zucht.

Sicherheitssachen und Medicinal - Polizey; er trist die

Verfügungen für Unterhaltung des Gottesdienstes, der

Geistlichen und Schulen, und hat die Aufsicht über

dieselben. Er entscheidet über Veräusserungen der Can.

tsnsgüler und Loskauf von Gefallen; er spricht in

Administralionsfällen, wo e? nicht um dingliches Recht

zu thun ist.

Kleiner Rath. Er besteht aus einem Präsi-
dcnten mit der jährlichen Besoldung von 60 Louisd.

und 4 Mitgliedern jedes mit 5; Louisd., deren jedem

ein besonderes Verwaltungsfach angewiesen ist. Er
wird jährlich zum dritten Theil erneuert; die Austre-
tendcn können wieder ernennt werden.

Ihm komt die Vollziehung der Gesetze/so wie die

der Verordnungen und Beschlüsse deS Canlonsraths zu.
Er besorgt die Ausgaben und Einnahmen; in jedem
Aemeinbcrath wählt er sich einen Steuereinnehmer,
der die Abgaben in der Gemeinde bezieht; er besorgt
die Verwalttmg der Staatsgüter und Domainen, wie
auch den Bezug der Cantonszehndcn und Grundzinse ;
er besorgt den Brücken« und Straßenbau; er spricht
in erster Instanz über Streitigkeiten die nicht ding-
liches Recht angehen; er ernennt die Unterbearnten in
den Distcicten.

Das Collaturrecht soll.nnvcräusserlich den Gemein«
den zustehen, in so fern sie auch die damit verbun-
denen Lasten übernehmen, jedoch vorbehalten die Ent-
schädigungsrechte einzelner Partikular-Collatoren.

Instruktion für die Repreftntanten des Can-
' tons Glarns zur allgemeinen helvetischen

Tagsatznng.
„Die Tagsatzung des Cantons Glarus, indem sie

den Entwurf einer Cantonalorganisation behandelte und
annahm; hat das unzulängliche einer solche» eventuel-
len Arbeit wohl auch eingesehen, und die Schwierig-
keilen derselben bey zedem Schritte den sie that, tief
gefühlt. — Doch den Gesetzen und ihrem geleisteten
Eide getreu, unterzog sie sich willig den gebieterischen
Umständen, und legt nun das Schärsiein ihrer Bemü,
hungen auf den Altar des Vaterlands, in der Ueber,

zeugmig, daß Sie Bürger Representanten bey der künf,
tigen Nationaltagsatzung nicht sowohl unsern Canton,
als die ganze helvetische Republik representiren, und
so auch das allgemeine Wohl der Nation, wovon un,
ser Canton nur ein integrirender Theil ist, beherzigen
und besorgen werden. Zu dem End« behielt sich die

Tagsatzung vor, nebst dem zur Sanction vorzulegen,
den Entwurf, noch ihre innigste Wünsche durch Euch
fvlgendermassen zu eröffnen: "

„In unserm Entwurf werden Sie nichts bestimm,
tes über Ihre Besoldung, lesen. Im ,len Abschnitt
des allgemeinen Constitutionsentwurfs heißt es zwar,
daß jeder Canton seine Repräsentanten selbst entschädige.

Allein da wir Euch nicht sowohl für unsere als viel«

mehr Nationalstcllvcrtretcr ansehen, so finden wir bil-

lig, daß Sie und alle Rcprcsentanten aus der Natio-
nalcassa besoldet werden. Doch wollen wir hierin nicht
anders gehalten seyn, als die andern Cantone Heloe,
tiens. — Gleiche, wiewohl noch wichtigere Bewand»
niß hat es mit der Unterstützung der Erziehungs - Un.

terrichls - und anderer gemeinnütziger Anstalten unsers
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